
Pflichtteil §§ 2326—2332

§2329
(1) Soweit der Erbe zur Ergänzung des Pflichtteils nicht 

verpflichtet ist, kann der Pflichtteiisberechtigte von dem. 
Beschenkten die Herausgabe des Geschenkes zum Zwecke 
der Befriedigung wegen des fehlenden Betrags nach den 
Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten 
Bereicherung fordern. Ist der Pflichtteilsberechtigte der 
alleinige Erbe, so steht ihm das gleiche Recht zu.

(2) Der Beschenkte kann die Herausgabe durch Zahlung 
des fehlenden Betrags abwenden.

(3) Unter mehreren Beschenkten haftet der früher Be
schenkte nur insoweit, als der später Beschenkte nicht ver
pflichtet ist.

§ 2330
Die Vorschriften der §§ 2325 bis 2329 finden keine An

wendung auf Schenkungen, durch die einer sittlichen 
Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rück
sicht entsprochen wird.

§2331
(gegenstandslos)

Anmerkung:
Vgl. Anm. zu § 2008.

§ 2332
(1) Der Pflichtteilsanspruch verjährt in drei Jahren von 

dem Zeitpunkt an, in welchem der Pflichtteilsberechtigte 
von dem Eintritte des Erbfalls und von der ihn beeinträch
tigenden Verfügung Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf 
diese Kenntnis in dreißig Jahren von dem Eintritte des 
Erbfalls an.

(2) Der nach § 2329 dem Pflichtteilsberechtigten gegen 
den Beschenkten zustehende Anspruch verjährt in drei 
Jahren von dem Eintritte des Erbfalls an.

(3) Die Verjährung wird nicht dadurch gehemmt, daß die 
Ansprüche erst nach der Ausschlagung der Erbschaft oder 
eines Vermächtnisses geltend gemacht werden können.

481


